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Nr. 283.
Verordnung des Staatsministeriums für den Freistaat Oldenburg zur

Änderung der Verordnung vom 30. September 1932, betreffend
die Staatliche Kreditanstalt Oldenburg (Gesetzbl. für den Landes¬
teil Oldenburg S . 1038 ff., für den Landesteil LübeckS . 682 ff.
und für den Landesteil Birkenfeld S . 294 ff.).

Oldenburg, den 26. November 1932.

Auf Grund des Z 37 der Verfassung , für den Frei¬
staat Oldenburg vom 17. Juni 1919 verordnet das
Staatsministerium für den Freistaat Oldenburg , was
folgt:

Artikel 1.
Im Abschnitt ^ der Verordnung vom 30 . Sep¬

tember 1932 , betreffend die Staatliche Kreditanstalt Ol¬
denburg (Gesetzbl. für den Landesteil Oldenburg
S . 1038 ff ., für den Landesteil Lübeck S . 682 ff . und
für den Landesteil Birkenfeld S . 294 ff .) , wird unter!
im Z 5 dem Abs. 1 folgender Satz nachgefügt : „ Werden
die Vorschlagslisten trotz Erinnerung durch das Staats¬
ministerium nicht innerhalb einer von diesem in der
Erinnerungsverfügung gesetzten Frist eingereicht, so er¬
folgt die Ernennung der Mitglieder des Verwaltungs¬
rats , insoweit eine Vorschlagsliste nicht rechtzeitig ein¬
gereicht ist, durch das Staatsministerium nach freiem
Ermessen ."

Artikel 2.
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in

Kraft.

Oldenburg , den 26 . November 1932.

Staatsministerium.

(Siegel ) Rover . Spangemacher . Pauly.

Ov . Eisenbart.
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Nr. 884.
Verordnung des Staatsministeriums für den Landesteil Oldenburg zur

Änderung der Verordnung vom 30. September 1932, betreffend
die Landessparkasse zu Oldenburg (Gesetzbl. S . 1042 ff.).

Oldenburg, den 26. November 1932.

Aus Grund des 8 37 der Verfassung für den Frei¬
staat Oldenburg vom 17. Juni 1919 verordnet das
Staatsministerium für den Landesteil Oldenburg , was
folgt:

Artikel 1.

Im Abschnitt 7t, der Verordnung vom 30 . Sep¬
tember 1932 , betreffend die Landessparkasse zu Olden¬
burg (Gesetzbl. S . 1042 ff .) , wird unter I im § 4b dem
Abs. 1 folgender Satz nachgesügt : „ Werden die Vor¬
schlagslisten trotz Erinnerung durch das Staatsministe¬
rium nicht innerhalb einer von diesem in der Erinnerungs-
Verfügung gesetzten Frist eingereicht, so erfolgt die Er¬
nennung der Mitglieder des Verwaltungsrats , insoweit
eine Vorschlagsliste nicht rechtzeitig eingereicht ist, durch
das Staatsministerium nach freiem Ermessen."

Artikel 2.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in
Kraft.

Oldenburg , den 26 . November 1932.

Staatsmmisterium.

(Siegel ) Röver . Spangemacher . Pauly.

vr . Eisenbart.
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Nr. 285.
Verordnung des Staatsministeriums für den Freistaat Oldenburg zur

Änderung der Verordnung vom 30 . September 1832 , betreffend
die Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg (Gesetzbl. für
den Landesteil Oldenburg S . 1047 ff., für den Landesteil Lübeck
S . 685 ff. und für den Landesteil Birkenfeld S . 290 ff.).

Oldenburg, den 26. November 1932.

Auf Grund des Z 37 der Verfassung für den Frei¬
staat Oldenburg vom 17. Juni 1919 , verordnet das
Staatsministerium für den Freistaat Oldenburg , was
folgt:

Artikel 1.
Im Abschnitt 7V der Verordnung vom 30 . Sep¬

tember 1932 , betreffend die Öffentliche Lebensversiche-
rungsanstalt Oldenburg (Gesetzbl. für den Landesteil
Oldenburg S . 1047 ff ., für den Landesteil Lübeck
S . 685 ff . und für den Landesteil Birkenfeld S . 290 ff .),
wird unter I im Z 8 dem Abs. 1 folgender Satz nach¬
gefügt : „ Werden die Vorschlagslisten trotz Erinnerung
durch das Staatsministerium nicht innerhalb einer von
diesem in der Erinnerungsverfügung gesetzten Frist ein¬
gereicht, so -erfolgt die Ernennung der Mitglieder des
Verwaltungsrates , insoweit eine Vorschlagsliste nicht
rechtzeitig eingereicht ist, durch das Staatsministerium
nach freiem Ermessen ."

Artikel 2.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in
Kraft.

Oldenburg , den 26 . November 1932.

Staatsministerium.
(Siegel ) Rover . Spangemacher . Pauly.

Or . Eisenbart.
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Ar. 286.
Verordnung des Staatsministeriums , betreffend die Zahlung der Dienst-

und Versorgungsbezügeder Beamten.
Oldenburg , den 29 . November 1932.

Auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten
zur Sicherung der Haushalte von Ländern und Gemein¬
den vom 24 . August 1931 (Reichsgesetzbl. I S . 453)
und des Dritten Teils Kapitel III der Dritten Verord¬
nung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirt¬
schaft und Finanzen und zur Bekämpfung politisch«
Ausschreitungen vom 6. Oktober 1931 (Reichsgesetzbl. I
S . 537 ) verordnet das Staatsministerium , rvas folgt:

Einziger Artikel.
Die Dienst- und Versorgungsbezügs — einschließlich

der Bezüge für die Gnadenmonate — der Staatsmini¬
ster und der Beamten des Landes , der Gemeinden (Ee-
meindeverbände) und der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden Körperschaften des öffentlichen
Rechts werden so gezahlt:
u) für den Monat Januar 1933 das erste Drittel am

11. Januar , das zweite Drittel am 26 . Januar und
das letzte Drittel am 1. Februar,

6) für den Monat Februar 1933 am 16 . Februar ein
Drittel und am 1. März zwei Drittel,

c) für den Monat März 1933 am 23 . März ein Drittel
und am 1. April zwei Drittel,

6) für die folgenden Monate das gesamte Monats¬
gehalt am Schluß jeden Monats.

Oldenburg , den 29 . November 1932.

Staatsministerium.

(Siegel .) Növer . Spangemacher . Pauly.

Or . Eisenbart.




	Seite 1127
	Seite 1128
	Seite 1129
	Seite 1130
	Seite 1131
	[Seite]

